
Ausschuss für die Beseitigung  
der Diskriminierung der Frau  

  Allgemeine Empfehlung Nr. 27 über ältere Frauen und den 
Schutz ihrer Menschenrechte 

  Einleitung 

1. Aus Besorgnis über die mehrfachen Formen der Diskriminierung, die ältere Frauen 
erfahren, und über den Umstand, dass die Rechte älterer Frauen in den Berichten der Ver-
tragsstaaten nicht systematisch behandelt werden, beschloss der Ausschuss für die Beseiti-
gung der Diskriminierung der Frau (im Folgenden „der Ausschuss“), auf seiner vom 
20. Oktober bis 7. November 2008 abgehaltenen zweiundvierzigsten Tagung, gemäß Arti-
kel 21 des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (im 
Folgenden „das Übereinkommen“) eine Allgemeine Empfehlung über ältere Frauen und 
den Schutz ihrer Menschenrechte abzugeben.  

2. In seinem Beschluss 26/III vom 5. Juli 2002 erkannte der Ausschuss das Überein-
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Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung4, dem 
Internationalen Aktionsplan von Madrid über das Altern 20025 und den Allgemeinen Be-
merkungen Nr. 6 und Nr. 19 des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte älterer Menschen (1995) 
beziehungsweise das Recht auf soziale Sicherheit (2008) niedergelegt sind. 

  Hintergrund 

4. Nach aktuellen Schätzungen der Vereinten Nationen wird es in 36 Jahren weltweit 
mehr Menschen im Alter von über 60 Jahren als Kinder unter 15 Jahren geben. Bis zum 
Jahr 2050 wird ein Anstieg der Zahl der älteren Menschen auf über 2 Milliarden erwartet, 
das heißt eine beispiellose Verdoppelung des Anteils der über 60-Jährigen an der Weltbe-
völkerung von derzeit 11 auf 22 Prozent. 
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kultureller, sozialer, individueller und familiärer Faktoren ab. Der Beitrag älterer Frauen im 
öffentlichen und privaten Leben, unter anderem als Führerinnen in ihren Gemeinschaften, 
Unternehmerinnen, Betreuerinnen, Beraterinnen und Vermittlerinnen, ist von unschätzba-
rem Wert. 

  Zweck und Ziel 

9. In dieser Allgemeinen Empfehlung über ältere Frauen und die Förderung ihrer Rech-
te wird der Zusammenhang zwischen den Artikeln des Übereinkommens und der Frage des 
Alterns hergestellt. Es werden die mehrfachen Formen der Diskriminierung aufgezeigt, de-
nen sich Frauen mit zunehmendem Alter gegenübersehen, die Inhalte der Verpflichtungen 
dargelegt, die von den Vertragsstaaten im Hinblick auf ein Altern mit Würde und die Rechte 
älterer Frauen zu übernehmen sind, und Politikempfehlungen abgegeben, die darauf gerich-
tet sind, die Maßnahmen zur Bewältigung der Probleme älterer Frauen durchgängig in na-
tionale Strategien, Entwicklungsinitiativen und positive Maßnahmen zu integrieren, damit 
ältere Frauen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit Männern voll an der Gesell-
schaft teilhaben können. 

10. Die Allgemeine Empfehlung gibt den Vertragsstaaten außerdem Orientierung im 
Hinblick auf die Einbeziehung der Lage älterer Frauen in ihre Berichte über die Durchfüh-
rung des Übereinkommens. Die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung älterer Frauen 
kann nur erreicht werden, wenn ihre Würde und ihr Recht auf Unversehrtheit und Selbstbe-
stimmung voll geachtet und geschützt werden. 

  Besondere Problembereiche 

11. Männer wie Frauen erfahren Diskriminierung, wenn sie älter werden, doch ältere 
Frauen erleben das Altern anders. Die Auswirkungen der Ungleichstellung der Geschlechter, 
die sie ein Leben lang erfahren, verschärfen sich im Alter und gründen häufig auf tief ver-
wurzelten kulturellen und sozialen Normen. Die Diskriminierung älterer Frauen ergibt sich 
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rend der fehlende oder eingeschränkte Zugang zu Gesundheitsdiensten bei Krankheiten und 
Beschwerden wie Diabetes, Krebs, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, grauem Star, Osteo-
porose und Alzheimer ältere Frauen am vollen Genuss ihrer Menschenrechte hindert. 

15. Die volle Entfaltung und Förderung von Frauen kann nur durch einen Lebenszyklus-
ansatz erreicht werden, bei dem die verschiedenen Phasen ihres Lebens – von der Kindheit 
über die Jugend und das Erwachsensein bis zum Alter – und die Auswirkungen jeder Phase 
auf den Genuss der Menschenrechte durch ältere Frauen anerkannt werden und ihnen Rech-
nung getragen wird. Die in dem Übereinkommen verankerten Rechte gelten in allen Le-
bensphasen einer Frau. In vielen Ländern wird Altersdiskriminierung jedoch noch immer 
auf individueller, institutioneller und politischer Ebene toleriert und akzeptiert, und nur in 
wenigen Ländern ist Diskriminierung aufgrund des Alters gesetzlich verboten. 

16.  Geschlechterstereotype, traditionelle Praktiken und Bräuche können schädliche 
Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens älterer Frauen, insbesondere derjenigen mit 
Behinderungen, haben, namentlich auf die Familienbeziehungen, die Rolle in der Gemein-
schaft, die Darstellung in den Medien und die Einstellungen von Arbeitgebern und Erbrin-
gern von Gesundheits- und anderen Leistungen, und zu körperlicher Gewalt sowie zu psy-
chischem und verbalem Missbrauch und finanzieller Ausnutzung führen.  

17. Ältere Frauen werden häufig durch Einschränkungen diskriminiert, die ihre Teilhabe 
an Politik- und Entscheidungsprozessen behindern. So kann beispielsweise das Fehlen von 
Ausweispapieren oder Beförderungsmöglichkeiten ältere Frauen davon abhalten, zu wählen. 
In einigen Ländern dürfen Frauen keine Vereinigung oder sonstige nichtstaatliche Gruppe, 
die sich für ihre Rechte einsetzt, bilden oder einer solchen angehören. Ferner kann für Frau-
en ein niedrigeres gesetzliches Rentenalter gelten als für Männer, was für Frauen, ein-
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Menschen werden abdecken können (Ziff. 4 b)), während Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b 
des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen einen sozialen 
Schutz für ältere Frauen, insbesondere diejenigen mit Behinderungen, vorsieht. Da die zu 
zahlende Altersrente in der Regel eng an den Verdienst während des Erwerbslebens gekop-
pelt ist, beziehen ältere Frauen oft niedrigere Renten als Männer. Zudem sind ältere Frauen 
von Diskriminierung aufgrund des Alters und des Geschlechts besonders betroffen, was da-
zu führt, dass für sie ein anderes gesetzliches Rentenalter gilt als für Männer. Frauen sollten 
den Zeitpunkt ihres Eintritts in den Ruhestand selbst wählen können, damit sie weiterarbei-
ten können, wenn sie dies wünschen, und gegebenenfalls in gleichem Maß wie Männer 
Rentenansprüche akkumulieren können. Es ist eine bekannte Tatsache, dass viele ältere 
Frauen sich um kleine Kinder, Ehegatten/Partner oder betagte Eltern oder Angehörige küm-
mern und manchmal deren einzige Betreuungspersonen sind. Die finanziellen und emotio-
nalen Kosten dieser unbezahlten Betreuungsleistungen werden selten anerkannt. 

21. Das Recht älterer Frauen auf Selbstbestimmung und Einwilligung im Hinblick auf 
die Gesundheitsversorgung wird nicht immer geachtet. Die sozialen Dienste für ältere Frau-
en, einschließlich der Langzeitpflege, können unverhältnismäßig stark reduziert werden, 
wenn die öffentlichen Ausgaben gekürzt werden. Die nach der Menopause und der Phase 
der Gebärfähigkeit auftretenden und sonstigen altersbedingten und geschlechtsspezifischen 
physischen und psychischen Erkrankungen werden in der Forschung, in wissenschaftlichen 
Studien, in der Politik und bei der Bereitstellung von Diensten häufig außer Acht gelassen. 
Informationen über sexuelle Gesundheit und HIV/Aids werden selten in einer Form vorge-
legt, die für ältere Frauen annehmbar, zugänglich und geeignet ist. Viele ältere Frauen ha-
ben keine private Krankenversicherung oder sind von staatlich finanzierten Systemen aus-
geschlossen, weil sie während ihres Arbeitslebens im informellen Sektor oder bei der Er-
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rophen besonders benachteiligt sind. Wegen ihres eingeschränkten Zugangs zu Ressourcen 
und Entscheidungsprozessen sind sie durch den Klimawandel stärker gefährdet. 

26. Manche gesetzlichen und gewohnheitsrechtlichen Regelungen verwehren Frauen das 
Recht, zu erben und nach dem Tod ihres Ehegatten das eheliche Vermögen zu verwalten. In 
manchen Rechtssystemen wird dies damit begründet, dass für Witwen andere Mittel der 
wirtschaftlichen Absicherung, wie etwa Unterhaltszahlungen aus dem Nachlass des Ver-
storbenen, vorgesehen sind. Tatsächlich werden solche Bestimmungen jedoch selten durch-
gesetzt, sodass die Witwen oft mittellos zurückbleiben. Manche Gesetze benachteiligen be-
sonders ältere Witwen, und manche werden zu Opfern der Aneignung ihres Eigentums 
(„property grabbing“). 

27. Ältere Frauen sind besonders der Ausbeutung und dem Missbrauch, einschließlich 
wirtschaftlicher Ausnutzung, ausgesetzt, wenn ihre Rechts- und Handlungsfähigkeit ohne 
ihre Einwilligung an Anwälte oder Familienangehörige übertragen wird. 

28. In seiner Allgemeinen Empfehlung Nr. 21 (1994) erklärt der Ausschuss, dass die po-
lygame Ehe gegen das Recht einer Frau auf Gleichstellung mit dem Mann verstößt und für 
sie und ihre Angehörigen so schwerwiegende emotionale und finanzielle Folgen haben 
kann, dass solche Ehen verhindert und verboten werden sollten (Ziff. 14). Dennoch wird 
Polygamie nach wie vor in vielen Vertragsstaaten praktiziert, und viele Frauen leben in po-
lygamen Verbindungen. Ältere Ehefrauen werden in polygamen Ehen häufig vernachlässigt, 
sobald sie nicht mehr als gebärfähig oder wirtschaftlich aktiv angesehen werden. 

  Empfehlungen 

  Allgemein 

29. Die Vertragsstaaten müssen anerkennen, dass ältere Frauen eine wichtige Ressource 
für die Gesellschaft sind, und sind verpflichtet, alle geeigneten Maßnahmen, einschließlich 
Gesetzgebungsmaßnahmen, zu ergreifen, um die Diskriminierung älterer Frauen zu beseiti-
gen. Die Vertragsstaaten sollen eine geschlechtersensible und altersspezifische Politik und 
die entsprechenden Maßnahmen beschließen, einschließlich zeitweiliger Sondermaßnah-
men im Einklang mit Artikel 4 Absatz 1 des Übereinkommens und den Allgemeinen Emp-
fehlungen Nr. 23 (1997) und Nr. 25 (2004) des Ausschusses, um sicherzustellen, dass ältere 
Frauen voll und wirksam am politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und bürger-
schaftlichen Leben und an allen anderen Bereichen in ihren Gesellschaften teilhaben. 

30. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, die volle Entfaltung und Förderung der Frauen 
während ihres gesamten Lebens zu gewährleisten, sowohl in Zeiten des Friedens und des 
Konflikts wie auch im Falle einer vom Menschen verursachten Katastrophe oder einer Na-
turkatastrophe. Die Vertragsstaaten sollen deshalb dafür sorgen, dass die Rechtsvorschriften, 
Maßnahmen und Interventionen, die die volle Entfaltung und Förderung der Frauen zum 
Ziel haben, in keinem Fall ältere Frauen diskriminieren. 

31. Die Vertragsstaaten sollen im Rahmen ihrer Verpflichtungen dem mehrdimensiona-
len Charakter der Diskriminierung von Frauen Rechnung tragen und gewährleisten, dass 
der Grundsatz der Geschlechtergleichstellung während des gesamten Lebens der Frauen im 
Gesetz und in der Praxis angewendet wird. In dieser Hinsicht wird den Vertragsstaaten ein-
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allem die Bereiche Armut, Analphabetentum, Gewalt, unbezahlte Arbeit, einschließlich der 
Betreuung von Menschen, die mit HIV/Aids leben oder davon betroffen sind, Migration, 
Zugang zu Gesundheitsversorgung, Wohnraum, soziale und wirtschaftliche Vorteile und 
Beschäftigung erfassen.  

33. Die Vertragsstaaten sollen älteren Frauen Informationen über ihre Rechte und über 
den Zugang zu rechtlichen Diensten zur Verfügung stellen. Sie sollen die Polizei, die Rich-
terschaft sowie Rechtsberatungs- und juristische Hilfsdienste auf dem Gebiet der Rechte äl-
terer Frauen schulen und die staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen für al-
ters- und geschlechtsbezogene Fragen, die ältere Frauen betreffen, sensibilisieren und ent-
sprechend schulen. Informationen, Rechtsdienste, wirksame Rechtsbehelfe und Wieder-
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  Bildung  

40. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, sicherzustellen, dass Frauen jeden Alters auf 
dem Gebiet der Bildung Chancengleichheit haben und dass ältere Frauen Zugang zu Er-
wachsenenbildung und zu Möglichkeiten für lebenslanges Lernen sowie zu den für ihr 
Wohlergehen und das ihrer Familie notwendigen Bildungsinformationen haben. 

  Arbeit und Versorgungsleistungen 

41. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, älteren Frauen die Ausübung einer Erwerbstä-
tigkeit ohne Diskriminierung aufgrund des Alters und des Geschlechts zu erleichtern. Sie 
sollen dafür sorgen, dass den Problemen, denen sich ältere Frauen in ihrem Arbeitsleben 
gegenübersehen können, besondere Beachtung geschenkt wird und dass sie nicht in einen 
frühzeitigen Ruhestand oder ähnliche Situationen gezwungen werden. Außerdem sollen die 
Vertragsstaaten verfolgen, wie sich die Unterschiede bei der Bezahlung von Männern und 
Frauen auf ältere Frauen auswirken. 

42. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, sicherzustellen, dass Frauen bei der Festlegung 
des Rentenalters weder im öffentlichen noch im privaten Sektor diskriminiert werden. 
Demzufolge sind die Vertragsstaaten verpflichtet, sicherzustellen, dass die Rentenpolitik in 
keiner Weise diskriminierend ist, auch wenn Frauen sich zu einem frühzeitigen Eintritt in 
den Ruhestand entscheiden, und dass alle älteren Frauen, die erwerbstätig waren, angemes-
sene Versorgungsleistungen erhalten. Die Vertragsstaaten sollen alle geeigneten Maßnah-
men ergreifen, erforderlichenfalls auch zeitweilige Sondermaßnahmen, um diese Versor-
gungsleistungen zu garantieren. 
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mit besonderem Augenmerk auf Frauen, die Minderheiten angehören, und Frauen mit Be-
hinderungen sowie Frauen, die infolge der Migration junger Erwachsener für Enkel und an-
dere junge Familienangehörige sorgen müssen, und Frauen, die mit HIV/Aids lebende oder 
davon betroffene Familienangehörige betreuen. 

  Stärkung der wirtschaftlichen Selbstbestimmung 

47. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, jede Form von Diskriminierung älterer Frauen 
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folge nicht von einer Zwangsheirat mit einem Bruder des verstorbenen Ehemanns oder ei-
ner anderen Person abhängig gemacht wird. 

53. Die Vertragsstaaten sollen im Einklang mit der Allgemeinen Empfehlung Nr. 21 po-
lygame Verbindungen verhindern und verbieten und sicherstellen, dass nach dem Tod eines 
polygamen Ehemanns dessen Nachlass zu gleichen Teilen unter seinen Ehefrauen und ihren 
jeweiligen Kindern aufgeteilt wird. 

    

 


